
Hinweise zur Nutzung des BITS SPACE und zur Unterstützung bei 
Medienproduktionen 
(Version 1.0 vom 24.04.2025) 

Bei der Nutzung der Angebote und Räumlichkeiten des BITS SPACE gilt die BITS Benutzungsordnung 
(https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/bits/ueber-uns/benutzungsordnung/). 

1. Formen der Unterstützung 

 Beratung und Konzeption von Medienprojekten 
 Bereitstellung und Einweisung in Räume, Technik und Software im BITS SPACE 
 Eigenständige Medienarbeit nach Einweisung 
 Professionelle Medienproduktionen im Auftrag – insbesondere für die zentrale Verwaltung, 

interne Kommunikation oder medienpraktische Projekte 
 Postproduktion, Veröffentlichung oder technische Umsetzung von Medieninhalten 

Ausführliche Beschreibungen unserer Services erhalten Sie auf unserer Webseite unter 
https://www.uni-bielefeld.de/elm oder kontaktieren Sie uns unter medienpraxis@uni-bielefeld.de. 

2. Ablauf und Zusammenarbeit 

 Unsere Unterstützung erfolgt auf Anfrage und nach vorheriger Absprache. 
 Es wird vorab gemeinsam geklärt, welche Leistungen erbracht werden, welche Ziele bestehen 

und welcher zeitliche Rahmen eingehalten werden soll. 
 Bitte beachten: Wir können keine verbindlichen Produktionszusagen für kurzfristige 

Anfragen oder Leistungen über das vereinbarte Maß hinaus geben. 

3. Rechtliche Hinweise 

Die Verantwortung für die rechtliche Absicherung der Medienproduktion liegt bei den anfragenden 
Personen bzw. Einrichtungen. Insbesondere gilt: 

 Urheberrechte: Sie stellen sicher, dass alle genutzten Inhalte (z. B. Musik, Bilder, 
Präsentationen, usw.) rechtlich verwendet werden dürfen. 

 Datenschutz: Bei der Darstellung identifizierbarer Personen (z. B. in Videos, Interviews, Zoom-
Aufzeichnungen) ist in der Regel eine schriftliche Einwilligung notwendig. 

 Weitere Rechte Dritter (z. B. Markenrecht, Persönlichkeitsrechte): Auch hier sind Sie zur 
rechtlichen Klärung verpflichtet. 

Für mögliche Ansprüche Dritter, die aus einer Medienproduktion entstehen, übernimmt das BITS keine 
Haftung. 


